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Wahlordnung für den neuen bayerischen
Landtag vom 14. Dezember 1918

Die "Wahlordnung für den neuen bayerischen Landtag" vom

14. Dezember 1918 regelte provisorisch das System für die

Landtagswahlen am 19. Januar 1919 (in der Pfalz am 2. Februar 1919).

Wahlberechtigt waren alle bayerischen Staatsangehörigen über 20

Jahren – damit wurde das Frauenwahlrecht in Bayern eingeführt. Das

Mindestalter für das passive Wahlrecht lag bei 25 Jahren. Der Landtag

wurde in allgemeiner, gleicher, geheimer und unmittelbarer Wahl

gewählt.

Die Wahlordnung folgte einem "System der einnamigen

Listenkonkurrenz", einer Variante des Verhältniswahlrechts, und war

sehr komplex. Der neue Landtag sollte sich aus 180 Abgeordneten

zusammensetzen. Die Verteilung der Sitze im Parlament erfolgte

nach einem komplizierten Mischsystem zwischen Mehrheits- und

Verhältniswahl. Der bayerische Staat wurde als ein Wahlkreis behandelt,

der in 133 Stimmkreise eingeteilt wurde. Jede Partei durfte in einem

Stimmkreis einen Kandidaten präsentieren. Ein Kandidat konnte

entweder in nur einem Stimmkreis oder in mehreren bis hin zu allen

Stimmkreisen aufgestellt werden. Die Wähler entschieden sich demnach

für eine Person und mit ihr für eine Parteiliste. 

Ein einfaches Verhältniswahlrecht hätte wahrscheinlich auch keine

bemerkenswert anderen Wahlergebnisse mit sich gebracht, da

die Wähler das Wahlsystem kaum durchschauten. Der Sinn der

Reform des bis 1912 geltenden bayerischen Mehrheitswahlrechts in

Einzelstimmkreisen lag darin, der Bayerischen Volkspartei (BVP) den

Gewinn einer Vielzahl von Mandaten mit knapper Mehrheit zu verwehren.
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